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co.don Aktiengesellschaft
Teltow

ISIN DE 0005173603 / WKN 517 360

Wir laden unsere Aktionäre ein zur ordentlichen Hauptver-
sammlung der co.don Aktiengesellschaft, Teltow (nachfolgend 
auch die „Gesellschaft“), die am Freitag, den 18. Juni 2010, 
11.00 Uhr im Hotel Courtyard Berlin, Axel-Springer-Straße 55, 
10117 Berlin, stattfindet.

TAGESORDNUNG
1.	 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 

31. Dezember 2009 und des Lageberichts, des erläu-
ternden Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 
4 und 5 HGB für das Geschäftsjahr 2009 sowie des 
Berichts des Aufsichtsrats 

	 Diese Unterlagen sind im Internet unter 

	 http://www.codon.de/ir/hauptversammlung.html 

	 zugänglich. Sie werden den Aktionären auf Wunsch auch 
zugesandt. Ferner werden die Unterlagen in der Haupt-
versammlung zugänglich sein und erläutert werden. Der 
Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresab-
schluss der co.don AG am 26. April 2010 gebilligt. Damit 
ist der Jahresabschluss festgestellt. Die zu diesem Tages-
ordnungspunkt genannten Unterlagen sind der Hauptver-
sammlung vorzulegen, ohne dass es einer Beschlussfassung 
bedarf.

2.	 Entlastung der Mitglieder des Vorstands

	 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des 
Vorstands, die im Geschäftsjahr 2009 amtiert haben, für die-
sen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

3.	 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

	 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des 
Aufsichtsrats, die im Geschäftsjahr 2009 amtiert haben, für 
diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.



Hauptversammlung 2010  |  co.don Ag

3

4.	 Beschlussfassung über die Bestellung des Abschluss-
prüfers für das Geschäftsjahr 2010 

	 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte & Touche GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, Zweignieder-
lassung Berlin, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 
2010 zu bestellen.

5.	 Beschluss über die Ermächtigung zur Ausgabe von 
Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 
und Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2010 
und entsprechende Satzungsänderungen

	 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu be-
schließen:

1)	 Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Op- 
tionsschuldverschreibungen

a) 	Allgemeines

	 Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 17. Juni 2015 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder 
mehrmals auf den Inhaber oder auf den Namen lau-
tende Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibun-
gen (zusammen „Schuldverschreibungen“) mit oder 
ohne Laufzeitbeschränkung im Gesamtnennbetrag 
von bis zu 15.000.000,00 Euro zu begeben und den 
Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibun-
gen Wandlungs- bzw. Optionsrechte (auch mit Wand-
lungspflicht) auf auf den Inhaber lautende Stückakti-
en der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des 
Grundkapitals von insgesamt bis zu 4.779.471 Euro 
nach näherer Maßgabe der Wandel- bzw. Optionsan-
leihebedingungen zu gewähren. 

	 Die Schuldverschreibungen können in Euro oder - un-
ter Begrenzung auf den entsprechenden Gegenwert 
- in einer ausländischen gesetzlichen Währung, bei-
spielsweise eines OECD-Landes, begeben werden. Die 
Schuldverschreibungen können auch durch unter der 
Leitung der Gesellschaft stehende Konzernunterneh-
men („Konzernunternehmen“) ausgegeben werden; 
in einem solchen Falle wird der Vorstand ermächtigt, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Gesellschaft 
die Garantie für die Schuldverschreibungen zu über-
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nehmen und den Inhabern Wandlungs- bzw. Opti-
onsrechte (auch mit Wandlungspflicht) auf auf den 
Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft zu ge-
währen. Die Anleiheemissionen werden in Teilschuld-
verschreibungen eingeteilt.

b)	 Optionsschuldverschreibungen und Wandelschuldver-
schreibungen

	 Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibun-
gen werden jeder Teilschuldverschreibung ein oder 
mehrere Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber 
berechtigen, nach Maßgabe der vom Vorstand festzu-
legenden Optionsbedingungen auf den Inhaber lau-
tende Stückaktien der Gesellschaft zu beziehen. Die 
Laufzeit des Optionsrechts darf die Laufzeit der Op-
tionsschuldverschreibung nicht überschreiten. Im Üb-
rigen kann vorgesehen werden, dass Spitzen zusam-
mengelegt und/oder in Geld ausgeglichen werden. Im 
Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen 
erhalten bei auf den Inhaber lautenden Schuldver-
schreibungen die Inhaber, ansonsten die Gläubiger 
der Teilschuldverschreibungen, das Recht, ihre Teil-
schuldverschreibungen nach näherer Maßgabe der 
vom Vorstand festzulegenden Wandelanleihebedin-
gungen in neue, auf den Inhaber lautende Stückakti-
en der Gesellschaft umzutauschen. Das Umtauschver-
hältnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrags 
einer Teilschuldverschreibung durch den festgesetz-
ten Wandlungspreis für eine auf den Inhaber lau-
tende Stückaktie der Gesellschaft. Liegt der Ausga-
bebetrag einer Teilschuldverschreibung unter deren 
Nennbetrag, so ergibt sich das Umtauschverhältnis 
durch Division des Ausgabebetrags der Teilschuldver-
schreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis 
für eine neue, auf den Inhaber lautende Stückaktie 
der Gesellschaft. Das Umtauschverhältnis kann auf 
ein ganzzahliges Verhältnis auf- oder abgerundet 
werden; ferner kann gegebenenfalls eine in bar zu 
leistende Zuzahlung festgesetzt werden. Im Übrigen 
kann vorgesehen werden, dass Spitzen zusammenge-
legt und/oder in Geld ausgeglichen werden. § 9 Abs. 
1 AktG und § 199 AktG bleiben unberührt.
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c) 	Wandlungspflicht

	 Die Wandelanleihebedingungen können auch eine 
Wandlungspflicht zum Ende der Laufzeit (oder zu 
einem früheren Zeitpunkt) vorsehen. Der anteilige 
Betrag am Grundkapital der bei Wandlung auszuge-
benden Aktien darf den Nennbetrag der Teilschuld-
verschreibung nicht überschreiten. Die Gesellschaft 
kann in den Anleihebedingungen berechtigt werden, 
eine etwaige Differenz zwischen dem Nennbetrag der 
Wandelschuldverschreibung und dem Produkt aus 
Wandlungspreis und Umtauschverhältnis ganz oder 
teilweise in bar auszugleichen. § 9 Abs. 1 AktG und  
§ 199 AktG bleiben unberührt.

d)	 Ersetzungsbefugnis

	 Die Anleihebedingungen von Wandel- bzw. Options-
anleihen können das Recht der Gesellschaft vorsehen, 
den Gläubigern der Schuldverschreibung ganz oder 
teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbe-
trags Aktien der Gesellschaft zu gewähren. Die Ak-
tien werden jeweils mit einem Wert angerechnet, der 
nach näherer Maßgabe der Anleihebedingungen dem 
auf volle Cents aufgerundeten arithmetischen Mittel-
wert der Schlussauktionspreise von Aktien gleicher 
Ausstattung der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder 
in einem an die Stelle des Xetra-Systems getretenen 
funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an der 
Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten zehn 
Handelstagen vor der Erklärung der Wandlung bzw. 
Optionsausübung entspricht. Die Wandel- bzw. Op-
tionsanleihebedingungen können jeweils festlegen, 
dass im Falle der Wandlung bzw. Optionsausübung 
auch eigene Aktien der Gesellschaft gewährt werden 
können. Ferner kann vorgesehen werden, dass die 
Gesellschaft den Wandlungs- bzw. Optionsberech-
tigten nicht Aktien der Gesellschaft gewährt, son-
dern den Gegenwert in Geld zahlt. Der Gegenwert 
je Aktie entspricht nach näherer Maßgabe der Anlei-
hebedingungen dem auf volle Cents aufgerundeten 
arithmetischen Mittelwert der Schlussauktionspreise 
von Aktien gleicher Ausstattung der Gesellschaft im 
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Xetra-Handel (oder in einem an die Stelle des Xetra-
Systems getretenen funktional vergleichbaren Nach-
folgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an 
den letzten zehn Handelstagen vor der Erklärung der 
Wandlung bzw. Optionsausübung.

e)	 Wandlungs- bzw. Optionspreis

	 Der jeweils festzusetzende Options- bzw. Wand-
lungspreis muss mindestens 80 Prozent des arith-
metischen Mittelwerts der Schlussauktionspreise 
von Aktien gleicher Ausstattung der Gesellschaft im 
Xetra-Handel (oder in einem an die Stelle des Xetra 
Systems getretenen funktional vergleichbaren Nach-
folgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse 
an den letzten zehn Handelstagen vor dem Tag der 
Beschlussfassung durch den Vorstand über die Aus-
gabe der Schuldverschreibungen oder - für den Fall 
der Einräumung eines unmittelbaren Bezugsrechts 
- mindestens 80 Prozent des arithmetischen Mittel-
werts der Schlussauktionspreise von Aktien gleicher 
Ausstattung der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder 
in einem an die Stelle des Xetra Systems getretenen 
funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an der 
Frankfurter Wertpapierbörse während der Bezugsfrist 
mit Ausnahme der Tage der Bezugsfrist, die erforder-
lich sind, damit der Options- bzw. Wandlungspreis 
gemäß § 186 Abs. 2 Satz 2 AktG fristgerecht bekannt 
gemacht werden kann, betragen. § 9 Abs. 1 AktG und 
§ 199 AktG bleiben unberührt.

f)	 Verwässerungsschutz

	 Erhöht die Gesellschaft während der Options- oder 
Wandlungsfrist ihr Grundkapital unter Einräumung 
eines Bezugsrechts an ihre Aktionäre oder begibt 
weitere Options- oder Wandelschuldverschreibun-
gen bzw. gewährt oder garantiert Options- und/oder 
Wandlungsrechte und räumt den Inhabern schon be-
stehender Options- und/oder Wandlungsrechte hier-
für kein Bezugsrecht ein, wie es ihnen nach Ausübung 
des Options- und/oder Wandlungsrechts bzw. der Er-
füllung ihrer Wandlungspflichten als Aktionär zuste-
hen würde, oder wird durch eine Kapitalerhöhung aus 
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Gesellschaftsmitteln das Grundkapital erhöht, so wird 
über die Wandelanleihe- bzw. Optionsbedingungen 
sichergestellt, dass der wirtschaftliche Wert der be-
stehenden Options- bzw. Wandlungsrechte unberührt 
bleibt, indem die Wandlungs- oder Optionsrechte 
wertwahrend angepasst werden, soweit die Anpas-
sung nicht bereits durch Gesetz zwingend geregelt 
ist. Dies gilt entsprechend für den Fall der Kapital-
herabsetzung oder anderer Kapitalmaßnahmen, von 
Umstrukturierungen, einer Kontrollerlangung durch 
Dritte, einer außerordentlichen Dividende oder ande-
rer vergleichbarer Maßnahmen, die zu einer Verwäs-
serung des Werts der Aktien führen können. § 9 Abs. 
1 AktG und § 199 AktG bleiben unberührt.

g)	 Bezugsrecht und Bezugsrechtsausschluss

	 Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht 
zu, d. h., die Options- und/oder Wandelschuldver-
schreibungen sind grundsätzlich den Aktionären der 
Gesellschaft zum Bezug anzubieten. Die Schuldver-
schreibungen können auch von einem oder mehreren 
Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen 
werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. 
Werden Schuldverschreibungen von einem Konzern-
unternehmen ausgegeben, hat die Gesellschaft die 
Gewährung des gesetzlichen Bezugsrechts für die 
Aktionäre der Gesellschaft sicherzustellen. Der Vor-
stand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auf 
Schuldverschreibungen auszuschließen, sofern sie 
gegen Barzahlung ausgegeben werden und der Vor-
stand nach pflichtgemäßer Prüfung zu der Auffassung 
gelangt, dass der Ausgabepreis den nach anerkann-
ten finanzmathematischen Methoden ermittelten 
theoretischen Marktwert der Schuldverschreibungen 
nicht wesentlich unterschreitet. Dies gilt jedoch nur 
für Schuldverschreibungen mit einem Wandlungs- 
und/oder Optionsrecht oder einer Wandlungspflicht 
auf Aktien mit einem anteiligen Betrag des Grund-
kapitals von bis zu zehn Prozent des zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens oder - falls dieser Wert geringer 
ist - der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung 
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vorhandenen Grundkapitals. Auf diese Höchstgrenze 
von zehn Prozent des Grundkapitals ist der anteilige 
Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der auf Ak-
tien entfällt oder auf den sich Wandlungs- und/oder 
Optionsrechte bzw. -pflichten aus Schuldverschrei-
bungen beziehen, die seit Erteilung dieser Ermäch-
tigung unter Bezugsrechtsausschluss aufgrund einer 
Ermächtigung des Vorstands zum Bezugsrechtsaus-
schluss in unmittelbarer bzw. sinngemäßer Anwen-
dung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder 
die als erworbene eigene Aktien während der Lauf-
zeit dieser Ermächtigung in anderer Weise als über 
die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre in 
entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG veräußert worden sind. Der Vorstand ist darüber 
hinaus ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge, 
die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, 
auszuschließen und das Bezugsrecht mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats auch insoweit auszuschließen, als 
dies erforderlich ist, um den Inhabern von Wandlungs- 
bzw. Optionsrechten auf auf den Inhaber lautende 
Stückaktien der Gesellschaft ein Bezugsrecht in dem 
Umfang gewähren zu können, wie es ihnen nach Aus-
übung ihrer Wandlungs- bzw. Optionsrechte bzw. der 
Erfüllung ihrer Wandlungspflichten zustehen würde.

h)	 Weitere Gestaltungsmöglichkeiten

	 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Ausgabe 
und Ausstattung der Schuldverschreibungen, insbe-
sondere den Zinssatz und die Art der Verzinsung, den 
Ausgabekurs und die Laufzeit, die Stückelung, Ver-
wässerungsschutzbestimmungen, den Wandlungs- 
bzw. Optionszeitraum sowie den Wandlungs- bzw. 
Optionspreis festzusetzen bzw. im Einvernehmen mit 
den Organen der die Schuldverschreibungen bege-
benden Konzernunternehmen festzulegen.

2)	 Schaffung eines bedingten Kapitals

	 Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu 
4.779.471,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 4.779.471 
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neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem 
anteiligen Betrag des Grundkapitals von je 1,00 Euro 
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010). Die beding-
te Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien 
an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- und/oder 
Optionsschuldverschreibungen, die gemäß vorstehen-
der Ermächtigung begeben werden. Die bedingte Ka-
pitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie von 
Wandlungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch gemacht 
wird oder Wandlungspflichten aus solchen Wandel- und/
oder Optionsschuldverschreibungen erfüllt werden und 
soweit nicht eigene Aktien zur Bedienung eingesetzt 
werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem 
nach Maßgabe der vorstehenden Ermächtigung jeweils 
zu bestimmenden Options- bzw. Wandlungspreis. Die 
neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres 
an, in dem sie durch Ausübung von Wandlungs- bzw. Op-
tionsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungspflich-
ten ausgegeben werden, am Gewinn teil. Der Vorstand 
wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 
weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten 
Kapitalerhöhung festzusetzen.

3)	 Ergänzung des § 4 der Satzung der Gesellschaft

§ 4 der Satzung wird um folgenden Absatz 8 ergänzt:

	 „(8) Das Grundkapital ist um bis zu 4.779.471,00 
Euro durch Ausgabe von bis zu 4.779.471 neuen, auf 
den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem antei-
ligen Betrag des Grundkapitals von je 1,00 Euro be-
dingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010). Die bedingte 
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie 
(i) die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungsrech-
ten oder Optionsscheinen, die gemäß den von der 
Gesellschaft oder von unter der Leitung der Gesell-
schaft stehenden Konzernunternehmen aufgrund des 
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung 
vom 18. Juni 2010 bis zum 17. Juni 2015 ausgege-
benen Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibun-
gen bestehen bzw. diesen beigefügt sind, von ihren 
Wandlungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch machen 
oder (ii) die zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. 
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Gläubiger der von der Gesellschaft oder von unter der 
Leitung der Gesellschaft stehenden Konzernunter-
nehmen aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der 
Hauptversammlung vom 18. Juni 2010 bis zum 17. 
Juni 2015 ausgegebenen Wandelschuldverschreibun-
gen ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen, in den Fällen 
(i) und (ii) jeweils, soweit nicht eigene Aktien zur Be-
dienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen 
Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend 
bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu 
bestimmenden Options- bzw. Wandlungspreis. Die 
neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäfts-
jahres an, in dem sie durch die Ausübung von Wand-
lungs- bzw. Optionsrechten oder durch die Erfüllung 
von Wandlungspflichten ausgegeben werden, am 
Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 
Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzu-
setzen.“

4)	 Ermächtigung des Aufsichtsrats zur Änderung der Fas-
sung der Satzung

	 Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung des § 4 
Abs. 8 der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausgabe 
der Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit 
in Zusammenhang stehenden Anpassungen der Satzung 
vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen. Entspre-
chendes gilt im Falle der Nichtausnutzung der Ermäch-
tigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen 
nach Ablauf des Ermächtigungszeitraumes sowie im Falle 
der Nichtausnutzung des bedingten Kapitals nach Ablauf 
der Fristen für die Ausübung von Options- oder Wand-
lungsrechten bzw. Wandlungspflichten.

6.	 Änderung der §§ 17, 18 und 21 der Satzung

	 Das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie 
(ARUG) ist am 1. September 2009 in Kraft getreten. Es ent-
hält Neuerungen zur Einberufung, Anmeldung und Durch-
führung der Hauptversammlung. Weiter eröffnet es die 
Möglichkeit zur elektronischen Teilnahme an der Hauptver-
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sammlung sowie zur Briefwahl. Zur Anpassung der Satzung 
der co.don AG an die geänderte Gesetzeslage schlagen Vor-
stand und Aufsichtsrat vor zu beschließen:

1)	 § 17 der Satzung (Einberufung) wird wie folgt neu ge-
fasst:

	 „Die Hauptversammlung ist - soweit gesetzlich keine 
kürzere Frist zulässig ist - mindestens dreißig Tage vor 
dem Tag der Hauptversammlung einzuberufen. Der Tag 
der Hauptversammlung und der Tag der Einberufung sind 
nicht mitzurechnen.  Diese Einberufungsfrist verlängert 
sich um die Tage der Anmeldefrist gemäß § 18 Abs. 1 
Satz 2 der Satzung.“ 

2)	 § 18 Absatz 1 Satz 2 der Satzung (Teilnahme an der 
Hauptversammlung) wird wie folgt neu gefasst:

	 „Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in der 
Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens 
sechs Tage vor der Versammlung zugehen. Der Tag der 
Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind nicht 
mitzurechnen. In der Einberufung kann eine kürzere, in 
Tagen zu bemessende Frist vorgesehen werden.“

3) 	§ 18 Abs. 2 Satz 3 der Satzung (Teilnahme an der Haupt-
versammlung) wird aufgehoben und durch die folgenden 
beiden Sätze ersetzt:

	 „Der Nachweis hat sich auf den Beginn des einundzwan-
zigsten Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen 
und muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung 
hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor 
der Versammlung zugehen. Der Tag der Hauptversamm-
lung und der Tag des Zugangs sind nicht mitzurechnen. 
In der Einberufung kann eine kürzere, in Tagen zu bemes-
sende Frist vorgesehen werden.“

4)	 § 21 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

	 „Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten 
ausgeübt werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Wi-
derruf, und der Nachweis der Bevollmächtigung gegen-
über der Gesellschaft bedürfen der Textform; § 135 AktG 
bleibt unberührt. In der Einberufung kann eine Erleichte-
rung der Form bestimmt werden.“
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5)	 § 21 Abs. 4 der Satzung wird aufgehoben. Nach § 21 
Abs. 3 der Satzung werden folgende neue Absätze 4 und 
5 eingefügt:

	 „(4) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Ak-
tionäre an der Hauptversammlung auch ohne Anwesen-
heit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teil-
nehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz 
oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation 
ausüben können. Der Vorstand kann den Umfang und 
das Verfahren der Online-Teilnahme im Einzelnen regeln.

	 (5) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Akti-
onäre ihre Stimmen, auch ohne an der Hauptversamm-
lung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektroni-
scher Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Der 
Vorstand kann das Verfahren der Briefwahl im Einzelnen 
regeln.“

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu 
Punkt 5 der Tagesordnung über den Bezugsrechtsaus-
schluss bei der Ausgabe von Wandel- und/oder Opti-
onsschuldverschreibungen gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 
AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 und Abs. 4 
Satz 2 AktG

Der Vorstand erstattet den nachfolgenden Bericht an die Haupt-
versammlung zu Tagesordnungspunkt 5 gemäß § 221 Abs. 4 
Satz 2 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 und Abs. 
4 Satz 2 AktG über die Gründe für die Ermächtigung des Vor-
stands, das Bezugsrecht der Aktionäre bei Ausnutzung der Er-
mächtigung auszuschließen. Dieser Bericht liegt vom Tag der 
Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung an 
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus und wird auf Ver-
langen jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos übersandt. 
Er ist außerdem im Internet unter  

http://www.codon.de/ir/hauptversammlung.html

zugänglich und wird der Hauptversammlung ebenfalls zugäng-
lich gemacht. 

Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht:

Wir schlagen der Hauptversammlung eine Ermächtigung und 
ein neues bedingtes Kapital zur Ausgabe von Wandel- und/
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oder Optionsschuldverschreibungen (zusammen „Schuldver-
schreibungen“) vor. Die Begebung von Wandel- und/oder Op-
tionsschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser Instru-
mente) kann zusätzlich zu den klassischen Möglichkeiten der 
Fremd- und Eigenkapitalaufnahme die Möglichkeit bieten, je 
nach Marktlage attraktive Finanzierungsalternativen am Kapi-
talmarkt zu nutzen. Der Rahmen soll auf einen Gesamtnenn-
betrag der Schuldverschreibungen von maximal 15.000.000,00 
Euro und eine Berechtigung zum Bezug von bis zu höchstens 
4.779.471 auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesell-
schaft begrenzt werden. 

Die Emission von Wandel- und/oder Optionsschuldverschrei-
bungen ermöglicht die Aufnahme von Fremdkapital zu vorteil-
haften Konditionen, das bei Fälligkeit unter Umständen in Ei-
genkapital umgewandelt wird und so der Gesellschaft erhalten 
werden kann. Die ferner vorgesehene Möglichkeit, neben der 
Einräumung von Wandel- und/oder Optionsrechten auch Wand-
lungspflichten zu begründen, erweitert den Spielraum für die 
Ausgestaltung dieses Finanzierungsinstruments. Die Ermäch-
tigung gibt der Gesellschaft die erforderliche Flexibilität, die 
Schuldverschreibungen selbst oder über unter der Leitung der 
Gesellschaft stehende Konzernunternehmen („Konzernunter-
nehmen“) zu platzieren. Schuldverschreibungen können außer 
in Euro auch in anderen gesetzlichen Währungen, wie beispiels-
weise eines OECD-Landes, mit und ohne Laufzeitbegrenzung 
ausgegeben werden. Die Ermächtigung legt die Grundlagen für 
die Bestimmung des Wandlungs- bzw. Optionspreises fest.

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht zu gewäh-
ren. Bei einer Platzierung über Konzernunternehmen muss die 
Gesellschaft ebenfalls sicherstellen, dass den Aktionären der 
Gesellschaft das gesetzliche Bezugsrecht gewährt wird. Um 
die Abwicklung zu erleichtern, ist die Möglichkeit vorgesehen, 
die Schuldverschreibungen an ein oder mehrere Kreditinstitute 
mit der Verpflichtung auszugeben, den Aktionären die Schuld-
verschreibungen entsprechend ihrem Bezugsrecht zum Bezug 
anzubieten. 

Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht insoweit auszuschließen, als 
sich die Ausgabe von Aktien aufgrund von Wandlungs- bzw. 
Optionsrechten oder Wandlungspflichten auf bis zu zehn Pro-
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zent des Grundkapitals der Gesellschaft beschränkt. Auf die-
se Beschränkung auf zehn Prozent des Grundkapitals ist eine 
anderweitige Ausgabe von Aktien gegen Bareinlage oder eine 
Ausgabe von Options- und/oder Wandlungsrechten anzurech-
nen, soweit diese unter Ausnutzung einer Ermächtigung zum 
Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 
4 AktG während der Laufzeit dieser Ermächtigung erfolgt. 
Anzurechnen ist außerdem das Grundkapital, das auf erwor-
bene eigene Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung in anderer Weise als über die Börse oder durch 
ein Angebot an alle Aktionäre in entsprechender Anwendung 
des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden. Durch diese 
Anrechnungen wird sichergestellt, dass keine Wandel- und/oder 
Optionsschuldverschreibungen ausgegeben werden, wenn dies 
dazu führen würde, dass insgesamt für mehr als zehn Prozent 
des Grundkapitals das Bezugsrecht der Aktionäre in unmittel-
barer oder mittelbarer Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG durch den Vorstand ausgeschlossen wird. Diese weiter 
gehende Beschränkung liegt im Interesse der Aktionäre, die 
bei entsprechenden Kapitalmaßnahmen ihre Beteiligungsquote 
möglichst aufrechterhalten wollen. 

Durch diese Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts 
erhält die Gesellschaft die Flexibilität, günstige Kapitalmarktsi-
tuationen kurzfristig wahrzunehmen und durch eine marktna-
he Festsetzung der Konditionen bessere Bedingungen bei der 
Festlegung von Zinssatz und Ausgabepreis der Schuldverschrei-
bung zu erreichen. Maßgeblich hierfür ist, dass im Gegensatz 
zu einer Emission von Schuldverschreibungen mit Bezugsrecht 
der Ausgabepreis erst unmittelbar vor der Platzierung festge-
setzt werden kann, wodurch ein erhöhtes Kursänderungsrisiko 
für den Zeitraum einer Bezugsfrist vermieden werden kann. Bei  
Gewährung eines Bezugsrechts muss dagegen der Bezugspreis 
bis zum drittletzten Tag der Bezugsfrist veröffentlicht werden. 
Angesichts der häufig zu beobachtenden Volatilität an den 
Aktienmärkten besteht damit ein Marktrisiko über mehre-
re Tage, das zu Sicherheitsabschlägen bei der Festlegung der 
Anleihekonditionen und so zu nicht marktnahen Konditionen 
führt. Auch ist bei Gewährung eines Bezugsrechts wegen der 
Ungewissheit über seine Ausübung die erfolgreiche Platzierung 
bei Dritten gefährdet oder mit zusätzlichen Aufwendungen ver-
bunden. 
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Indem der Ausgabepreis der Schuldverschreibungen nicht we-
sentlich unter ihrem nach anerkannten finanzmathematischen 
Methoden ermittelten rechnerischen Marktwert festgelegt wird, 
soll dem Schutzbedürfnis der Aktionäre hinsichtlich einer Ver-
wässerung ihres Anteilsbesitzes Rechnung getragen werden. 
Bei einem solchen Ausgabepreis der Schuldverschreibungen 
hätte nämlich das Bezugsrecht einen Wert von nahe null. So 
ist der Schutz der Aktionäre vor einer wirtschaftlichen Verwäs-
serung ihres Anteilsbesitzes gewährleistet und den Aktionären 
entsteht kein wesentlicher wirtschaftlicher Nachteil durch einen 
Bezugsrechtsausschluss. 

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen. Sol-
che Spitzenbeträge können sich aus dem Betrag des jeweiligen 
Emissionsvolumens und der Darstellung eines praktikablen 
Bezugsverhältnisses ergeben. Ein Ausschluss des Bezugsrechts 
für Spitzenbeträge erleichtert in diesen Fällen die Abwicklung 
der Kapitalmaßnahme. Die vom Bezugsrecht der Aktionäre 
ausgeschlossenen freien Spitzen werden entweder durch Ver-
kauf über die Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die  
Gesellschaft verwertet. Durch die Beschränkung auf Spitzen- 
beträge erleiden die Aktionäre keine nennenswerte Verwässe-
rung. 

Weiterhin soll der Vorstand die Möglichkeit erhalten, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre 
auszuschließen, um den Inhabern oder Gläubigern von Wand-
lungs- und/oder Optionsrechten oder auch von mit Wandlungs-
pflichten ausgestatteten Wandelschuldverschreibungen ein 
Bezugsrecht in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach 
Ausübung der Wandlungs- bzw. Optionsrechte oder nach Er-
füllung der Wandlungspflichten zustehen würde. Dadurch wird 
eine wirtschaftliche Schlechterstellung der Inhaber/Gläubiger 
von Wandlungs- und/oder Optionsrechten (auch mit Wand-
lungspflicht) vermieden; ihnen wird ein Verwässerungsschutz 
gewährt, der der Kapitalmarktpraxis entspricht, die Platzierung 
der Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibung erleichtert 
und der Gesellschaft einen höheren Mittelzufluss ermöglicht, 
weil der Wandlungs- bzw. Optionspreis in diesen Fällen nicht 
ermäßigt oder ein anderweitiger Verwässerungsschutz gewährt 
zu werden braucht. Die Belastung der bisherigen Aktionäre er-
schöpft sich darin, dass den Inhabern/Gläubigern von Wand-
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lungs- und/oder Optionsrechten (auch mit Wandlungspflicht) 
ein Bezugsrecht gewährt wird, das ihnen ohnehin zustünde, 
wenn sie ihre Wandlungs- und/oder Optionsrechte bereits aus-
geübt oder ihre Pflicht zur Wandlung bereits erfüllt hätten. In 
der Abwägung der Vor- und Nachteile erscheint der Bezugs-
rechtsausschluss in diesem Fall daher sachgerecht.

In den Anleihebedingungen kann - zur Erhöhung der Flexibili-
tät - vorgesehen werden, dass die Gesellschaft einem Wand-
lungs- bzw. Optionsberechtigten nicht Aktien der Gesellschaft 
gewährt, sondern den Gegenwert in Geld zahlt. Das vorgese-
hene bedingte Kapital dient dazu, die mit den Wandel- und/
oder Optionsschuldverschreibungen verbundenen Wandlungs- 
bzw. Optionsrechte zu bedienen oder Wandlungspflichten auf 
Aktien der Gesellschaft zu erfüllen, soweit dafür nicht eigene 
Aktien eingesetzt werden.

Weitere Angaben zur Einberufung 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 11.948.674,00 
und ist eingeteilt in 11.948.674 Stückaktien, die auf den In-
haber lauten. Gemäß § 21 Abs. 1 der Satzung gewährt jede 
Aktie in der Hauptversammlung eine Stimme. Die Gesellschaft 
hält keine eigenen Aktien. Im Zeitpunkt der Einberufung der 
Hauptversammlung beträgt die Gesamtzahl der Stimmrechte 
11.948.674.

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptver-
sammlung und die Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 
des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind gemäß § 18 
der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei 
der Gesellschaft vor der Hauptversammlung anmelden und ei-
nen von ihrem depotführenden Institut erstellten besonderen 
Nachweis ihres Anteilsbesitzes übermitteln. 

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 
28. Mai 2010 (0:00 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit) bezie-
hen. Die Anmeldung zur Hauptversammlung und der Nachweis 
des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft jeweils spätestens 
bis zum Ablauf des 11. Juni 2010 (24.00 Uhr mitteleuropäische 
Sommerzeit) unter der Adresse
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co.don Aktiengesellschaft 
c/o AAA HV Management GmbH
Bachemer Straße 180
50935 Köln
Telefax 0221 - 2784811
E-mail: codon@aaa-hv.de

zugehen.

Die Anmeldung und der Nachweis bedürfen der Textform  
(§ 126 b BGB) und müssen in deutscher oder englischer Spra-
che abgefasst sein.  

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Ver-
sammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär 
nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die 
Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts 
bemessen sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des 
Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag 
geht keine Sperre für die Veräußerung des Anteilsbesitzes ein-
her. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung 
des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teil-
nahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der 
Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich. 
Veräußerungen nach dem Nachweisstichtag haben daher keine 
Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den 
Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe von 
Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nach-
weisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktio-
när werden, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt.  

Nach fristgerechtem Eingang von Anmeldung und Nachweis 
des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft unter der genannten 
Adresse werden den teilnahmeberechtigten Aktionären Ein-
trittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Wir bitten 
die Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen oder 
ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte ausüben lassen wollen, 
frühzeitig ihre Eintrittskarten bei ihrem depotführenden Institut 
anzufordern. Die erforderliche Anmeldung sowie der Nachweis 
des Anteilsbesitzes werden in diesen Fällen direkt durch das 
depotführende Institut vorgenommen. Aktionäre, die rechtzeitig 
eine Eintrittskarte bei ihrem depotführenden Institut angefor-
dert haben, brauchen daher nichts weiter zu veranlassen.
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Stimmrechtsvertretung

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung 
durch einen Bevollmächtigten, z.B. das depotführende Kredi-
tinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person 
ihrer Wahl, ausüben lassen. Bevollmächtigt der Aktionär mehr 
als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von 
diesen zurückweisen. Auch im Falle einer Stimmrechtsvertre-
tung sind eine fristgerechte Anmeldung und ein Nachweis des 
Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen erfor-
derlich. 

Die Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmäch-
tigung gegenüber der Gesellschaft können auf durch Gesetz 
und Satzung zugelassene Weise, insbesondere schriftlich, per 
Telefax oder auf elektronischem Wege per E-mail, erteilt wer-
den. Auf der Rückseite der Eintrittskarte befindet sich ein For-
mular, welches zur Erteilung einer Vollmacht gebraucht werden 
kann. Möglich ist aber auch, dass Aktionäre eine gesonderte 
Vollmacht ausstellen. Ein entsprechendes Vollmachtsformular 
wird auf Verlangen in Textform jeder stimmberechtigten Person 
übermittelt.

Bei der Bevollmächtigung von Kreditinstituten, nach § 135 
Abs. 10, § 125 Abs. 5 AktG den Kreditinstituten gleichgestell-
ten Instituten oder Unternehmen, Aktionärsvereinigungen oder 
Personen, für die nach § 135 Abs. 8 AktG die Regelungen des 
§ 135 Abs. 1 bis 7 AktG sinngemäß gelten, sind in der Regel Be-
sonderheiten zu beachten, die bei dem jeweils zu Bevollmäch-
tigenden zu erfragen sind. Nach dem Aktiengesetz muss die 
Vollmacht in diesen Fällen einem bestimmten Bevollmächtigten 
erteilt und von dem Bevollmächtigten nachprüfbar festgehal-
ten werden. Die Vollmachtserklärung muss zudem vollständig 
sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene 
Erklärungen enthalten. Bitte stimmen Sie sich daher, wenn  
Sie ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder ein an-
deres der in § 135 AktG gleichgestellten Institute, Unterneh-
men oder Personen bevollmächtigen wollen, über die Form 
der Vollmacht ab. Ein Verstoß gegen die vorgenannten und 
bestimmte weitere in § 135 AktG genannte Erfordernisse für 
die Bevollmächtigung der in diesem Absatz Genannten beein-
trächtigt allerdings gemäß § 135 Abs. 7 AktG die Wirksamkeit 
der Stimmabgabe nicht.
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Wir bieten unseren Aktionären an, sich durch die Schutzge-
meinschaft der Kapitalanleger e.V., München, als Stimmrechts-
vertreterin vertreten lassen. Die Stimmrechtsvertreterin wird 
die Stimmrechte der Aktionäre entsprechend den ihr erteilten 
Weisungen ausüben. Sie ist auch bei erteilter Vollmacht nur 
dann zur Stimmrechtsausübung befugt, soweit eine ausdrück-
liche Weisung zu den einzelnen Tagesordnungspunkten vor-
liegt. Ohne ausdrückliche und eindeutige Weisung wird sich die 
Stimmrechtsvertreterin der Stimme enthalten. Die Aktionäre, 
die unsere Stimmrechtsvertreterin bevollmächtigen wollen, be-
nötigen hierzu eine Eintrittskarte. Sie können dann das mit der 
Eintrittskarte übersandte Vollmachtsformular verwenden und 
schriftlich Vollmacht und Weisungen erteilen. Die Eintrittskarten 
mit Vollmachten und Weisungen hierzu können schriftlich an 
die Stimmrechtsvertreterin unter folgender Adresse 

Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.
Maximilianstraße 8
80539 München

übermittelt werden. Damit die Vollmacht die Stimmrechtsver-
treterin rechtzeitig vor der Hauptversammlung erreicht, emp-
fehlen wir, die Eintrittskarte mit der Vollmachtserteilung der 
Stimmrechtsvertreterin so rechtzeitig zu übersenden, dass sie 
bis einschließlich 14. Juni 2010, 24.00 Uhr, bei ihr eingeht. Zu-
dem empfehlen wir, der Stimmrechtsvertreterin  Weisungen und 
Änderungen erteilter Weisungen ebenfalls möglichst frühzeitig 
zukommen zu lassen, spätestens aber bis zum 17. Juni 2010, 
12.00 Uhr. Auch nach diesem Zeitpunkt sind Weisungen an 
die Stimmrechtsvertreterin zulässig, aber es ist nicht sicherge-
stellt, dass die Person, die für die Stimmrechtsvertreterin tätig 
sein wird, danach eingehende Weisungen noch rechtzeitig zur 
Kenntnis erhält. Die Übermittlung ist auch per Telefax (089-
202084610) möglich.

Sollte der Aktionär oder eine von ihm bevollmächtigte Person 
persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen, wird eine 
zuvor erteilte Vollmacht an die Stimmrechtsvertreterin nebst 
Weisungen gegenstandslos.
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Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, 
den §§ 127, 131 Abs. 1 AktG

Ergänzung der Tagesordnung  
gemäß § 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen fünf Prozent des Grund-
kapitals oder einen anteiligen Betrag am Grundkapital von 
500.000 Euro erreichen, können verlangen, dass Gegenstände 
auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. 
Ein solches Verlangen ist schriftlich an den

Vorstand der
co.don Aktiengesellschaft
Warthestraße 21
14513 Teltow
oder per E-mail an hauptversammlung@codon.de

zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor 
der Hauptversammlung zugehen; der Tag des Zugangs und der 
Tag der Hauptversammlung sind nicht mitzurechnen. Letzt-
möglicher Zugangstag ist somit der 18. Mai 2010, 24.00 Uhr 
(mitteleuropäische Sommerzeit). Jedem neuen Gegenstand 
muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 
Im Übrigen wird auf die Voraussetzungen des § 122 Abs. 2 in 
Verbindung mit Abs. 1 und §§ 142 Abs. 2 Satz 2 und 70 AktG 
verwiesen.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 
126 Abs. 1 und § 127 AktG  

Aktionäre können Anträge zu einzelnen Tagesordnungspunkten 
stellen. Das gilt auch für Wahlvorschläge zur Wahl von Auf-
sichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern.

Gemäß § 126 AktG sind Anträge von Aktionären einschließlich 
des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwai-
gen Stellungnahme der Verwaltung den in § 125 Abs. 1 und 3 
AktG genannten Berechtigten  (dies sind u.a. die Aktionäre, die 
es verlangen) unter den dortigen Voraussetzungen zugänglich 
zu machen, wenn der Aktionär mindestens vierzehn Tage vor 
der Hauptversammlung der Gesellschaft einen Gegenantrag 
gegen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem 
bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung an die 
untenstehende Adresse übersandt hat. Der Tag des Zugangs 
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und der Tag der Hauptversammlung sind nicht mitzurechnen. 
Letztmöglicher Zugangstermin ist somit Donnerstag, der 3. Juni 
2010, 24.00 Uhr (mitteleuropäische Sommerzeit). Ein Gegen-
antrag braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn ei-
ner der Ausschlusstatbestände nach § 126 Abs. 2 AktG vorliegt. 
Die Begründung braucht auch dann nicht zugänglich gemacht 
zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt.

Jeder Aktionär hat auch das Recht, während der Hauptver-
sammlung Gegenanträge zu den verschiedenen Tagesord-
nungspunkten ohne vorherige Übermittlung an die Gesellschaft 
zu stellen. Gegenanträge, die der Gesellschaft vorab fristgerecht 
übermittelt worden sind, finden in der Hauptversammlung nur 
Beachtung, wenn sie dort mündlich gestellt werden.

Wahlvorschläge von Aktionären nach § 127 AktG brauchen 
nicht begründet zu werden. Wahlvorschläge werden nur zu-
gänglich gemacht, wenn sie den Namen, den ausgeübten Beruf 
und den Wohnort der vorgeschlagenen Person und im Fall ei-
ner Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern Angaben zu deren Mit-
gliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten 
enthalten (§ 127 Satz 3 in Verbindung mit § 124 Abs. 3 und  
§ 125 Abs. 1 Satz 5 AktG). Nach § 127 Satz 1 AktG in Ver-
bindung mit § 126 Abs. 2 AktG gibt es weitere Gründe, bei 
deren Vorliegen Wahlvorschläge nicht über die Internetseite 
zugänglich gemacht werden müssen. Im Übrigen gelten die Vo-
raussetzungen und Regelungen für das Zugänglichmachen von 
Anträgen entsprechend.

Etwaige Anträge (nebst Begründung) oder Wahlvorschläge von 
Aktionären bitten wir ausschließlich zu richten an die

Vorstand der 
co.don Aktiengesellschaft
Warthestraße 21
14513 Teltow
oder per Telefax (03328) 4346-43

oder per E-mail: hauptversammlung@codon.de

Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Ak-
tionären (einschließlich des Namens des Aktionärs und im Falle 
von Anträgen der Begründung)  werden nach ihrem Eingang 
unter der Internetadresse  

http://www.codon.de/ir/hauptversammlung.html  
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zugänglich gemacht. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung 
werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse zugäng-
lich gemacht.

Auskunftsrechte der Aktionäre gemäß § 131 AktG

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär und Aktionärs-
vertreter vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der 
Gesellschaft verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen 
Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. 
Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätz-
lich mündlich im Rahmen der Aussprache zu stellen.

Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und 
getreuen Rechenschaft zu entsprechen. Unter den in § 131 Abs. 
3 AktG genannten Voraussetzungen darf der Vorstand die Aus-
kunft verweigern. Gemäß § 19 Abs. 3 der Satzung der Gesell-
schaft kann der Versammlungsleiter das Frage- und Rederecht 
der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken. Er ist insbe-
sondere ermächtigt, zu Beginn der Hauptversammlung oder 
während ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen Rahmen 
für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für den einzelnen 
Tagesordnungspunkt oder für den einzelnen Redner zu setzen.

Ausliegende und abrufbare Unterlagen

Diese Einladung zur Hauptversammlung, die der Hauptver-
sammlung zugänglich zu machenden Unterlagen sind ab Ein-
berufung der Hauptversammlung über die Internetseite  

http://www.codon.de/ir/hauptversammlung.html abrufbar.

Die zugänglich zu machenden Unterlagen werden auch wäh-
rend der Hauptversammlung am 18. Juni 2010 zugänglich sein.

Etwaige bei der Gesellschaft eingehende und veröffentlichungs-
pflichtige Gegenanträge, Wahlvorschläge und Ergänzungsver-
langen werden ebenfalls über die oben genannte Internetseite 
zugänglich gemacht werden.

Teltow, im Mai 2010

co.don Aktiengesellschaft

Der Vorstand
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Ordentliche Hauptversammlung 2010  
der co.don Aktiengesellschaft

 im Hotel Courtyard Berlin,  
Axel-Springer-Straße 55, 10117 Berlin

Informationen zur Anreise

Über die A100 (aus Süden):

Aus Süden kommend verlassen Sie die A100 an der Ausfahrt 
Sachsendamm. Biegen Sie rechts ab auf die Hauptstraße, diese 
geht über die Potsdamer Straße. Am Potsdamer Platz fahren Sie 
weiter gerade aus auf die Leipziger Straße. Biegen Sie rechts ab 
auf die Wilhelmstraße. Danach an der 2. Straße links abbiegen 
auf die Kochstraße. Biegen Sie dann an der 4. Straße links ab in 
die Axel-Springer-Straße. Das Courtyard by Marriott Berlin Mitte 
befindet sich am Ende der Straße auf der linken Seite, unter dem 
Hotel befindet sich eine kostenpflichtige Tiefgarage. Weitere ko-
stenpflichtige Parkplätze finden Sie in der näheren Umgebung.

Über die A100 (aus Norden):

Aus Norden kommend verlassen Sie die A100 an der Ausfahrt 
Kaiserdamm. Von dort fahren Sie geradeaus, bis Sie rechts auf 
die Entlastungsstraße abbiegen. Danach fahren Sie links Rich-
tung Potsdamer Platz. Von dort folgen Sie der Beschreibung von 
oben.

Mit öffentlichen Verkehrsmittel:

Nehmen Sie die U2 Richtung Pankow. Verlassen Sie die U- Bahn 
an der Haltestelle „Spittelmarkt“ entgegen der Fahrtrichtung. 
Halten Sie sich in Richtung Seydelstraße. Überqueren Sie die 
Seydelstraße und halten Sie sich anschliessend rechts in Rich-
tung Axel-Springer-Straße. Das Courtyard by Marriott Berlin 
Mitte befindet sich auf der rechten Seite.
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